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Beschlussvorschlag: 

 

Auf der Grundlage 

 

- des § 5 Abs. 1 und des § 22 Abs. 3 Nr. 1 der Kommunalverfassung (KV M-V) sowie 

- des § 3 Abs. 2 S. 4 i. V. m. § 1 Abs. 7 des Baugesetzbuches (BauGB) 

 

wird durch die Stadtvertretung nachfolgender Beschluss gefasst: 

 

Die eingegangenen Stellungnahmen der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange (TÖB) 

während der Vorabstimmung und der öffentlichen Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes und 

seiner Begründung in der Zeit vom 03.05.18 bis zum 04.06.18 werden gemäß dem Abwägungs-

vorschlag (Anlage 1) abgewogen. Stellungnahmen der Öffentlichkeit sind nicht eingegangen. 

 

Inhaltsverzeichnis: 

 

I. Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. lt. TÖB-Liste: 

  

1.  Berücksichtigt werden die Stellungnahmen von 

        keine 

 

2. Teilweise berücksichtigt werden Stellungnahmen von 

2.1  Landkreis Mecklenburgische Seenplatte   1.2 

2.2   Straßenbauamt Neustrelitz   2.3 

2.3  Deutsche Telekom   3.2 

2.4  E.DIS Netz GmbH   4.2 

2.5   Neubrandenburger Stadtwerke GmbH   4.5 

 

3.  Nicht berücksichtigt werden die Stellungnahmen  

3.1 Handelsverband Nord e.V. 13.3 

3.2 Untere Denkmalschutzbehörde 15.3 

 

4.   Stellungnahmen ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren  

4.1 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt   8.2 

4.2 Landesamt für innere Verwaltung  11.2 

4.3 Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern 13.1 

4.4 IHK Neubrandenburg 13.2 

  

 

5.  Stellungnahmen ohne Relevanz für das Bebauungsplanverfahren 

      keine 

 

Änderungen, die sich gegenüber der ausgelegten Planfassung aus der Abwägung ergeben: 

 

- in der Planzeichnung - Teil A: 

Die Plangrundlage (Flurstücksnummerierung) wird redaktionell modifiziert. 

 

- im Text – Teil B:  

keine 

 

- in der Begründung:  

Die geänderten Textpassagen wurden kursiv gekennzeichnet. 

 



Anlage 1 zur Drucksachen-Nr. VI/978 

 

 

 

 

 

 

 

STADT NEUBRANDENBURG  
 

 Bebauungsplan Nr. 48 „Nahversorger Weitin“ 
 

 

 

 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
 

 

 

I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) 
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1.2 (Seite 1) Landkreis Mecklenburgische Seenplatte    Abwägungsvorschlag  

 

 
 

TÖB 1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte                       05.06.18 
 

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
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1.2 (Seite 2) Landkreis Mecklenburgische Seenplatte    Abwägungsvorschlag  

 
 

TÖB 1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte                        05.06.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Punkt 1: 

Der Hinweis wird beachtet.  

Der Flächennutzungsplan wird im Wege der Berichtigung angepasst. Diese 

Berichtigung erfolgt unverzüglich im Anschluss an den Satzungsbeschluss zum 

Bebauungsplan. In der Bekanntmachung des Bebauungsplans wird auf die 

Berichtigung des FNP hingewiesen. 

 

 
 
 

Zu Punkt 2: 

Der Hinweis wird nicht beachtet. 

Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits berücksichtigt worden.  

 
 
 

1 

2 
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1.2 (Seite 3) Landkreis Mecklenburgische Seenplatte    Abwägungsvorschlag  

 

TÖB 1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte                        05.06.18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu Punkt 3: 

Der Hinweis wird nicht beachtet. 

Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits berücksichtigt worden.  
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1.2 (Seite 4) Landkreis Mecklenburgische Seenplatte    Abwägungsvorschlag  

 

TÖB 1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte                        05.06.18 

 
 

 

 

Zu Punkt 4: 

Der Hinweis wird nicht beachtet. 

Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits berücksichtigt worden.  

 

 

 

 

Zu Punkt 5: 

Der Hinweis wird beachtet. 

Die Begründung wird im Punkt 8.3 ergänzt.  

 

 

 

 

Zu Punkt 6: 

Der Hinweis wird beachtet.  

In der Planzeichnung werden die Flurstücksnummern deutlicher hervorgeho-

ben. 

 

Zu Punkt 7: 

Der Hinweis wird beachtet.  

Die Angabe des § 86 der LBauO M-V in der Präambel des Bebauungsplans wird 

gestrichen. 

 

Zu Punkt 8: 

Der Hinweis wird beachtet.  

Die Rechtsgrundlagen werden aktualisiert. 

4 

5 

6 

7 

8 
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1.2 (Seite 5) Landkreis Mecklenburgische Seenplatte    Abwägungsvorschlag  

 

TÖB 1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte                       05.06.18 

 

Zu Punkt 9: 

Der Hinweis wird beachtet.  

Der Text der Festsetzung 1.4 wird als Festsetzung aus dem Plan herausgenom-

men und in die Planbegründung aufgenommen. 

 

Zu Punkt 10: 

Der Hinweis wird beachtet.  

Der Bezug zu § 1 Abs. 6 Nr. 8a BauGB wird gestrichen. 

 

Zu Punkt 11: 

Der Hinweis wird teilweise beachtet.  

Die Planzeichnung wird, wo erforderlich, entsprechend redaktionell angepasst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

10 

11 
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2.3 (Seite 1) Straßenbauamt Neustrelitz    Abwägungsvorschlag  

 

TÖB 2.3 Straßenbauamt Neustrelitz                                          25.05.18 

 

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Punkt 1:  

Der Hinweis wird nicht beachtet. 

Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits berücksichtigt worden. 

 

 

 

1 
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2.3 (Seite 2) Straßenbauamt Neustrelitz    Abwägungsvorschlag  

 

 

 

 

 

 

Zu Punkt 2: 

Der Hinweis wird nicht beachtet. 

Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits beachtet worden. 

 

Zu Punkt 3: 

Der Hinweis wird nicht beachtet. 

Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits berücksichtigt worden.  

Über den Bauleitplan hinausgehende Festlegungen werden im begleitenden 

städtebaulichen Vertrag bzw. im Baugenehmigungsverfahren getroffen.  

 

Zu Punkt 4: 

Der Hinweis wird nicht beachtet. 

Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits berücksichtigt worden. 

Es wird nunmehr kein Sichtschutz festgesetzt. 

 

Zu Punkt 5: 

Der Hinweis wird nicht beachtet. 

Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits berücksichtigt worden. 

Es ist nunmehr kein Werbepylon vorgesehen. 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

4 

5 
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3.2 (Seite 1) Deutsche Telekom    Abwägungsvorschlag  

 
 

TÖB 3.2 Deutsche Telekom                                                       25.05.18 

 

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zu Punkt 1: 

Der Hinweis wird beachtet. 

Die Notwendigkeit der frühzeitigen Einbeziehung der Deutschen Telekom AG 

wird an den Erschließungsträger weitergeleitet. Weiterhin wird darauf verwie-

sen, dass Beschädigungen der Telekommunikationslinien zu vermeiden sind 

und der ungehinderte Zugang zu vorhandenen Anlagen möglich sein muss. 

 

 

 

1 
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3.2 (Seite 2) Deutsche Telekom    Abwägungsvorschlag  

 
 

TÖB 3.2 Deutsche Telekom                                                       25.05.18 

 

 

 

 

 

 

Zu Punkt 2: 

Der Hinweis wird beachtet. 

Der Erschließungsträger wird auf die Beachtung der Kabelschutzanweisung der 

Deutschen Telekom AG hingewiesen. 
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4.2 (Seite 1) E.DIS Netz GmbH    Abwägungsvorschlag  

 
 

TÖB 4.2 E.DIS Netz GmbH                                                        12.06.18 

 

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Punkt 1: 

Der Hinweis wird beachtet. 

Der Erschließungsträger wird auf den mitgeteilten Anlagenbestand der E.DIS 

Netz GmbH hingewiesen und zu den Antragsvoraussetzungen zur Herstellung 

der künftigen Stromversorgung informiert. 

 

 

 

 
 
 

1 
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4.2 (Seite 2) E.DIS Netz GmbH    Abwägungsvorschlag  
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4.5 (Seite 1) Neubrandenburger Stadtwerke GmbH    Abwägungsvorschlag  

 

TÖB 4.5 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH                           13.06.18 

 

Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Punkt 1: 

Der Hinweis wird beachtet. 

Der Vorhabenträger wird darauf hingewiesen, dass nur bei tatsächlicher 

Durchführung der geplanten Geländeauffüllung um ca. 1 m die Zustimmung 

der Stadtwerke zur Planung gewährleistet ist. 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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4.5 (Seite 2) Neubrandenburger Stadtwerke GmbH    Abwägungsvorschlag  

 

TÖB 4.5 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH                           13.06.18 

 

 

Zu Punkt 2:  

Der Hinweis wird beachtet.  

Die Begründung wird unter Punkt 8.4 ergänzt. 

 

Zu Punkt 3:  

Der Hinweis wird nicht beachtet. 

Der Hinweis ist bei der Planaufstellung bereits berücksichtigt worden. 

Soweit das Planverfahren betroffen ist, wurden diese Aspekte bereits in der 

Planbegründung berücksichtigt. Im Übrigen betreffen sie das spätere Bauge-

nehmigungsverfahren bzw. Pflichten des Vorhabenträgers bei der Bauausfüh-

rung und werden diesem mitgeteilt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu Punkt 4:  

Die Hinweise werden beachtet.  

Die Begründung wird unter Punkt 8.1 ergänzt. 

2 

 3 

 4 
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4.5 (Seite 3) Neubrandenburger Stadtwerke GmbH    Abwägungsvorschlag  

 

TÖB 4.5 Neubrandenburger Stadtwerke GmbH                           13.06.18 

 

 

 

Zu Punkt 5:  

Der Hinweis wird beachtet.  

Die Begründung wird um den Punkt 8.2 „Löschwasser“ ergänzt.  
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8.2 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt    Abwägungsvorschlag  

 
 

TÖB 8.2 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt            28.05.18 

 

Die Stellungnahme ist ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren. 
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11.2 Landesamt für innere Verwaltung    Abwägungsvorschlag  

 
 

TÖB 11.2 Landesamt für innere Verwaltung                               15.05.18 

 

Die Stellungnahme ist ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren. 
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13.1 Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern    Abwägungsvorschlag  

 
 

TÖB 13.1 Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern       30.05.18 

 

Die Stellungnahme ist ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren. 
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13.2 IHK Neubrandenburg    Abwägungsvorschlag  

 
 

TÖB 13.2 IHK Neubrandenburg                                                24.05.18 

 

Die Stellungnahme ist ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren. 
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13.3 Handelsverband Nord e. V.    Abwägungsvorschlag  

 
 

TÖB 13.3 Handelsverband Nord e. V.                                         25.05.18 

 

Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 

 

 

 

 

 

 

Zu Punkt 1:  

Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.  

Im Vorfeld des Bebauungsplanverfahrens wurde genau der hier behauptete 

Sachverhalt untersucht. Die gutachterliche Stellungnahme zum Bau eines 

Lebensmittelmarktes in Weitin der Beratungsgesellschaft Markt und Standort 

vom 19.06.17 führt zur Frage der Auswirkungen auf die städtische Nahversor-

gungsstruktur Folgendes aus: 

„Das geplante Nahversorgungsprojekt Weitin passt sich in die bestehenden Versor-
gungsstrukturen im Umfeld ein. Die zu erwartenden Umsatzumlenkungen sind gering, 
so dass nicht von einer strukturellen Schädigung der umliegenden Zentren oder be-
stehender Nahversorgungsstandorte auszugehen ist. Obwohl das Ansiedlungsobjekt 
als großflächig einzustufen ist, sind keine städtebaulichen Auswirkungen bis hin zur 
Schließung von Magnetbetrieben in den umliegenden Zentren zu erwarten.“ 
 

Zu Punkt 2:  

Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.  

Bereits in der Veranlassung zum Einleitungsbeschluss für den vorhabenbezo-

genen Bebauungsplan ist beschrieben, dass die 1. vereinfachte Änderung des 

Bebauungsplans (Sondergebiet Einzelhandel) aufgehoben und das Sonderge-

biet in eine gewerbliche Baufläche geändert wird. Der Vorentwurf der 2. Ände-

rung des Bebauungsplans Nr. 34 ist in Bearbeitung. 

 

 1 

 2 
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15.3 (Seite 1) Stadtverwaltung Neubrandenburg Untere Denkmalschutzbehörde    Abwägungsvorschlag  

 
 

TÖB 15.3 Stadtverwaltung Neubrandenburg Untere  

              Denkmalschutzbehörde                                              15.05.18 

 

Die Stellungnahme wird nicht berücksichtigt. 

 
Der Hinweis wurde bereits bei der Planaufstellung berücksichtigt und ist Be-

standteil der textlichen Festsetzungen (Pkt. 5). 

 
 
 
 
 
 
 



Stadt Neubrandenburg Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 48 „Nahversorger Weitin“ 

21 

15.3 (Seite 2) Stadtverwaltung Neubrandenburg Untere Denkmalschutzbehörde    Abwägungsvorschlag  

 

TÖB 15.3 Stadtverwaltung Neubrandenburg Untere  

              Denkmalschutzbehörde                                              15.05.18 
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